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I. GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG

Die Fraunhofer-Gesellschaft erstellt einen handelsrecht  li chen Jahres- 

abschluss nach den Vorschriften für große Kapital gesell schaften.  

Der Jahresabschluss zum 31. Dezem ber 2011 wurde mit dem unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Kernstück der Rechnungslegung der Fraunhofer-Gesellschaft ist die

Leistungsrechnung, aus der sich nach Überleitung der kaufmännische 

Jahresabschluss ergibt.

Die Leistungsrechnung ist den Anforderungen der öffentlichen Zuwen-

dungsgeber in Gliederung und Überleitung angepasst. Sie beinhaltet 

Betriebs- und Investitionshaushalte auf den Ebenen der Institute, der 

Zentrale und der Gesamtgesellschaft.

Die Zahlen des Betriebshaushalts sind im kaufmännischen Sinn als 

Aufwand und Ertrag dargestellt.

Die Investitionen hingegen werden in Höhe der Ausgaben zum  

Zeitpunkt der Anschaffung dargestellt. Abschreibungen sind daher im 

Betriebshaushalt nicht enthalten.

 

Für die Abrechnung gegenüber den Zuwendungsgebern wird die  

Leistungsrechnung der Gesamtgesellschaft durch Neutralisierung von 

nicht kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen zur kamera- 

listischen Einnahmen- und Aus gabenrechnung übergeleitet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält diese erfolgswirk samen 

Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 

dem Vorjahr sowie die Abschreibungen.

In der Bilanz werden diese Überleitungen unter den Positionen  

Sonderposten »Zur Finanzierung des Umlaufvermögens verwendete 

Zuwendungen« ausgewiesen bzw. im Sonderposten »Zuwendungen 

zum Anlagevermögen« mit berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige 

lineare Abschreibungen bewertet.

Da das Anlagevermögen im Wesentlichen zuwendungsfinanziert ist, 

erfolgt eine Anpassung des Sonderpostens für Zuwendungen zum 

Anlagevermögen in gleicher Höhe, sodass die Anpassungen erfolgs-

neutral sind.

Die Finanzanlagen und die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind  

zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert 

angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu Herstellungs-

kosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Die Herstellungs-

kosten umfassen Personal- und Sacheinzelkosten, Gemeinkosten 

sowie Abschreibungen. Die erhaltenen Anzahlungen (einschließlich 

Umsatzsteuer) sind offen abgesetzt. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden um erfor-

derliche Wertberichtigungen vermindert ausgewiesen. Die sonstigen 

 Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind zu  Nomi   - 

nalwerten angesetzt. Fremdwährungsguthaben wurden zu Stichtags-

kursen bilanziert.

Geleistete Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem 

 Bilanzstichtag aufwandswirksam werden, wurden als Rechnungs-

abgrenzungsposten aktiviert.

Das Jahresergebnis aus der Vereinsrechnung der Fraunhofer- 

Gesellschaft wird grundsätzlich in voller Höhe dem Vereinskapital 

zugeführt. Die Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke wurden  

gemäß § 58 Nr. 6 AO gebildet.

Die zur Finanzierung des Anlagevermögens verwendeten Zuwen-

dungen werden dem Sonderposten für Zuwendungen zum Anlage-

vermögen zugeführt. Die zur Finanzierung des Umlaufvermögens 

 verwendeten Zuwendungen sind ebenfalls in einen Sonderposten 

 eingestellt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft nutzte das im Rahmen ihrer Bewirt-

schaftungsgrundsätze verfügbare Instrument der Rücklagenbildung,  

um die Einnahmen aus der Lizenzierung von Audiocodierungs- 

Technologien mittelfristig gezielt zur Förderung ihrer eigenen Vorlauf-

forschung nutzen zu können. Der Sonderposten »Rücklage aus 

 Lizenz erträgen für satzungsgemäße Zwecke« erhöhte sich im Berichts-

jahr um 74,4 Mio €. Gleichzeitig erfolgte durch die Übertragung  

von  Mitteln an die  Fraunhofer-Zukunftsstiftung eine Minderung der 

Rücklage in Höhe von 70,0 Mio €.
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F I N A N Z E N

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag  

erfolgt bei bestehender Rückdeckungsversicherung mit den von der 

Versicherungsgesellschaft ermittelten Aktivierungswerten. 

 Anderenfalls wird eine Bewertung in Höhe des Erfüllungsbetrags der 

Pensionsverpflichtung laut versicherungsmathematischem Gutachten 

vorgenommen. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 

erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewer-

tung der sonstigen Rückstellungen erfolgt gemäß § 253 Abs. 1 HGB 

mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrag; künftige Kostensteigerungen werden bei der Bewer-

tung mit berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit 

von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit den 

von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2011 ermittelten lauf-

zeitabhängigen durchschnittlichen Marktzinssätzen abgezinst. Die 

Altersteilzeitrückstellung wurde auf Basis der abgeschlossenen Ver-

träge sowie einer Prognose zukünftig zu erwartender Verträge berech-

net. Altersteilzeit-Rückstellungen wurden in Höhe von 2,0 Mio € mit 

den entsprechenden Vermögensgegenständen aus der bestehenden 

Insolvenzsicherung saldiert.

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein beziehung der Buchführung 

und den Lagebericht der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e. V., München, für das Geschäftsjahr vom  

 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch führung 

und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach  

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist 

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-

teilung über den  Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lage bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge- 

nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-

fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vereins sowie 

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen  

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Nicht ertragswirksame Einnahmen vor dem Bilanzstichtag werden als 

passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit den jeweiligen 

Sicherungskursen in Ansatz gebracht. Offene Positionen werden zum 

Stichtagskurs umgerechnet.

Durchlaufende Posten sind als Treuhandvermögen bzw. -verbindlich-

keiten unter der Bilanz der Fraunhofer-Gesellschaft vermerkt.

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-

darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Vereinssatzung 

und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins. Der Lagebericht 

steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Vereins und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Nürnberg, den 22. März 2012
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